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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Jahresrückblick 2019: Aussenpolitik

Im Jahr 2019 beschäftigte sich das Parlament im Rahmen der Schweizer Aussenpolitik
mit Geschäften im Bereich der Aussenwirtschaft – wie Freihandelsabkommen und
Doppelbesteuerungsabkommen – aber auch mit zwischenstaatlichen Beziehungen. Wie
die Medienanalyse von APS zeigt, nahm das mediale Interesse – im Vergleich der letzten
drei Jahre – an Geschäften, die sich mit Staatsverträgen oder Entwicklungspolitik
befassten, tendenziell eher ab. Über die Beziehung zwischen der Schweiz und der EU
wurde besonders oft berichtet. Dies dürfte insbesondere an den neuen Entwicklungen
und Eskalationsstufen rund um das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU sowie
an dem zweiten Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedsstaaten – in den Medien als
Kohäsionsmilliarde bezeichnet – liegen. 

Ein erster gewichtiger Schwerpunkt im Jahr 2019 bildete jedoch ein anderer
Politikbereich, die Aussenwirtschaftspolitik. So entschieden die Räte unter anderem
über aktualisierte Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und der Türkei
sowie Ecuador. Hinzu kam das revidierte Agrarabkommen zwischen der Schweiz und
der Türkei. Insbesondere gegenüber Letzterem gab es aufgrund der kritischen
Menschenrechtslage in der Türkei zwiespältige Gefühle. Eine Minderheit forderte, mit
Verweis auf Berichte der EU und der UNO, gar die Rückweisung an den Bundesrat. Der
Bundesbeschluss wurde aber vom Ständerat im März und vom Nationalrat im Juni
angenommen. Die Kantone Thurgau (Kt.Iv. 17.317) und Genf (Kt.Iv. 18.303) hatten in den
vergangenen Jahren Standesinitiativen lanciert, um bei den Verhandlungen von
Freihandelsabkommen mit Malaysia und Indonesien die Zollbefreiung von Palmöl und
Palmkernöl zu verhindern. Grund dafür war einerseits die Sorge, dass einheimische
Ölproduzenten durch die Aufweichung der Grenzschutzmassnahmen benachteiligt
werden könnten, andererseits wurden auch die negativen ökologischen Folgen der
Palmölproduktion bemängelt. Im März wurden zwei dieser Initiativen durch den
Nationalrat versenkt, drei weitere standen aber noch an, womit das Thema beileibe
noch nicht vom Tisch war. Ebenfalls im März wurde im Nationalrat – als Zweitrat – eine
Motion der APK-SR (Mo. 18.3717) angenommen, die verlangte, dass die beiden
Freihandelsabkommen sich nicht negativ auf die inländische Ölproduktion auswirken
dürfen. Diesen Forderungen wurde Rechnung getragen, woraufhin der Nationalrat dem
Freihandelsabkommen mit Indonesien zustimmte. Eine Minderheit zeigte sich zwar mit
den Regelungen zur Nachhaltigkeit von Palmöl nicht zufrieden, doch sie unterlag mit
ihrem Antrag. Zwar noch kein konkretes FHA, aber dafür zumindest die Erlaubnis für
erste Sondierungsgespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA gab es in der
Sommersession. Die Motion von Ständerat Graber (cvp, LU; Mo. 18.3797) aus dem Jahr
2018 erhielt auch vonseiten des Bundesrats Unterstützung und wurde im Juni vom
Nationalrat ebenfalls angenommen. Dadurch soll die Schweizer Exportindustrie gestärkt
und der Zugang zum amerikanischen Markt, der sich seit 2016 immer
protektionistischer gibt, gesichert werden. 
Eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Grossbritannien wurde
ebenso problemlos angenommen wie der Abschluss eines nach mehrjähriger
Verhandlung erarbeiteten Doppelbesteuerungsabkommen mit Brasilien. Weitere
Anpassungen an bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen zur Implementierung von
Mindeststandards stehen 2020 bevor.  

Am meisten Gesprächsstoff boten sicherlich jene Debatten, welche die Beziehung
zwischen der EU und der Schweiz zum Thema hatten. Für hitzige Diskussionen und
Differenzen zwischen der Bundesversammlung und dem Bundesrat sorgte im Juni das
kritisierte und noch immer nicht abgeschlossene institutionelle Rahmenabkommen
zwischen der Schweiz und der EU. Ausdruck der Unzufriedenheit war die im März
abgelehnte Motion von Ständerat Minder (parteilos, SH; Mo. 18.4165), die vom Bundesrat
die Nichtunterzeichnung des Abkommens verlangte. Anfang Juni kam es schliesslich zu
einer mehr oder weniger offenen Konfrontation zwischen Bundesbern und Brüssel, als
der Bundesrat in einer Botschaft Klärung zu fundamentalen Fragen des institutionellen
Abkommens forderte. Zwar schätzte man den Entwurf des Abkommens grundsätzlich
positiv ein, doch die Europäische Kommission solle mehr Rücksicht auf nationale
Prozesse nehmen, damit man in Fragen des Lohn- und Arbeitnehmerschutzes, der

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
AMANDO AMMANN
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Unionsbürgerrichtlinie und der staatlichen Beihilfen eine Einigung finde. Auch der
Ständerat schlug in die gleiche Kerbe, als er kurz darauf mittels Motion (Mo. 19.3416) die
Regierung und deren Chefunterhändler mit Zusatzverhandlungen beauftragte. Des
Weiteren hing die «Begrenzungsinitiative» der SVP quasi als Damoklesschwert über
dem bilateralen Weg der Schweiz. 
Die Antwort aus Brüssel liess nur einige Tage auf sich warten, als Kommissionspräsident
Juncker durchblicken liess, dass Nachverhandlungen kaum eine Chance hätten. Die
Medien berichtete, dass sich die EU offiziell «offen für ergänzende Gespräche» zeige,
aber durch die Blume deutlich mache, dass der Schweiz kaum Spielraum eingeräumt
werden würde. Für Empörung sorgte Jean-Claude Juncker mit seinem Ultimatum, dass
die von der Schweiz geforderten ergänzenden Gespräche innert einer Woche
abgehandelt werden müssten. Als Druckmittel hatte die EU noch immer die in der Luft
hängende Verlängerung der Börsenäquivalenz in der Hinterhand, die bei Nichterfüllung
des Ultimatums beendet werden könnte. 

Ebenjene Entwicklungen hinsichtlich der Anerkennung der Börsenäquivalenz sorgten in
der Schweiz mit ihrem traditionell starken Bankenplatz schon seit geraumer Zeit für
rote Köpfe. Die Europäische Kommission hatte Ende Dezember 2017 die Verlängerung
der Börsenäquivalenz von den Fortschritten bei den Verhandlungen über ein
institutionelles Abkommen abhängig gemacht. Zwar hatte sie die EU anfänglich befristet
bis zum 30. Juni 2019 verlängert, erklärte sie danach aber für beendet.
Dementsprechend zahlten sich die 2018 ergriffenen Massnahmen des Bundesrats zum
Schutz der Börseninfrastruktur im Fall einer Nichtverlängerung der
Äquivalenzanerkennung aus. Auch medial war das bevorstehende Ende der
Börsenäquivalenz – und damit gezwungenermassen das institutionelle
Rahmenabkommen – das dominierende Thema. Eine drohende Eskalation, die mit der
Aufhebung der Börsenäquivalenz erst ihren Anfang nähme, wurde befürchtet. Die
medial kritisierte bilaterale «Trotzkopf-Logik», die sich durch gegenseitige angedrohte
Sanktionen äussere, wurde für enorm kontraproduktiv befunden. Das effektive Ende
der Börsenäquivalenz Anfang Juli wurde in der Presse hingegen eher nüchtern
thematisiert; man verwies auf die in naher Zukunft marginalen, möglicherweise gar
positiven Auswirkungen für die Schweizer Börse. Kritisiert wurde vor allem, dass diese
gegenseitige Blockade keine positiven Signale hinsichtlich zukünftiger Verhandlungen
über das Rahmenabkommen aussende. 

Sehr umstritten war aufgrund dieser Kette von Ereignissen der zweite Schweizer
Beitrag an ausgewählte EU-Staaten, der im März und Juni ausgiebig diskutiert wurde.
Die Aufstockung der Mittel für den Migrationskredit auf Kosten des
Kohäsionsrahmenkredits wurde vor allem von den linken Parteien kritisiert. Im
Nationalrat errangen schliesslich zwar beide Kreditanträge eine Mehrheit, doch der
Ständerat stimmte den vorgeschlagenen Änderungen nicht zu. Eng verbandelt mit dem
Kohäsionskredit war ein Entwurf für eine Asylgesetzesänderung. Dieser sollte es dem
Bundesrat erlauben, ohne Zustimmung des Parlaments internationale Abkommen im
Rahmen des – vom Parlament bereits beschlossenen – Migrationskredits
abzuschliessen. Bei beiden Geschäften entstanden Differenzen zwischen den beiden
Parlamentskammern, denn es war bis anhin nicht eindeutig geklärt, ob die Massnahmen
der EU – siehe Börsenäquivalenz – als diskriminierend eingestuft werden können, was
wiederum die Blockierung der Schweizer Fördergelder zur Folge hätte. Der Bundesrat
gelangte im Herbst zum Schluss, dass die EU-Massnahmen unter dem WTO-
Gleichbehandlungsgebot tatsächlich als diskriminierend gelten. Somit würden die
beiden Kredite selbst bei einer Genehmigung durch die Räte bis auf Weiteres nicht
ausbezahlt werden. Im Dezember beriet der Nationalrat schliesslich ein letztes Mal über
den zweiten Beitrag der Schweiz an die EU und bereinigte die Differenzen zum
Ständerat. Somit waren die beiden Kredite zwar bewilligt, ausbezahlt werden sie aber
erst, wenn die Börsenäquivalenz wiederhergestellt ist.
Im August zeigte sich Bundesrat Cassis nicht sehr optimistisch und bezeichnete eine
Einigung im Rahmenabkommen mit der amtierenden Kommission als «ein Wunder».
Nach ihrem Amtsantritt liess die neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen
verlauten, dass die Verhandlungen mit der Schweiz auch weiterhin Chefsache blieben.
Die Medien zweifelten aber nach wie vor an einer Einigung vor der Abstimmung zur
Begrenzungsinitiative.

Nicht alle Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz gestalteten sich so
problematisch wie die bisher aufgeführten. Die Sicherheit des Schengen-Raums und
eine qualitativ hochwertige Grenzkontrolle schienen diesbezüglich ein verbindendes
Element zu sein. Auf alle Fälle sprachen sich Ständerat und Nationalrat mit grosser
Mehrheit für den bundesrätlichen Entwurf zum EES (Entry-Exit-System / Einreise- und
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Ausreisesystem) und die damit verbundenen Anpassungen des Ausländer- und
Integrationsgesetzes aus. Bereits im Mai hatte sich das Volk nachdrücklich zum
Schengen-Raum bekannt, als es der Übernahme einer EU-Waffenrichtlinie zustimmte,
die unter anderem den Besitz halbautomatischer Waffen verschärfen sollte. 

Auch über die Rolle der Schweiz als Gastland und Zentrum der Global Governance
wurde intensiv beraten. Ebendiese soll auch weiterhin gestärkt und ausgebaut werden,
damit die Schweiz – und insbesondere Genf – weiterhin ein internationales Zentrum für
Diplomatie, Krisenbewältigung und NGOs sein kann. In eine ähnliche Richtung zielte die
Diskussion über die Erneuerung des Kredits für drei Genfer Zentren in der
Herbstsession. Diese bemühen sich um politische Sicherheit, humanitäre
Minenräumung und die demokratische Kontrolle von Streitkräften. Obwohl der Kredit
noch nicht definitiv beschlossen wurde, zeigten sich beide Kammern von der
Wichtigkeit der Schweizer Aussenwahrnehmung in diesen Politikfeldern überzeugt. 1

Ein Referendumsrecht bei Bundesbeschlüssen zur Finanzierung der Massnahmen
nach dem Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas
forderte Jean-Luc Addor (svp, VS) im September 2021 in einer Motion vom Bundesrat.
Addor beklagte, dass die geltende Gesetzesregelung bei Finanzierungsbeschlüssen
dieser Art nur einen einfachen Bundesbeschluss voraussetze, der nicht dem
Referendum unterstehe. Da es sich dabei aber um gewichtige Beiträge handle, die auch
politisch bedeutend seien, müsse man solche Entscheide der Stimmbevölkerung
vorlegen. Er nannte die vom Bundesrat geforderte Freigabe der zweiten
Kohäsionsmiliarde als Beispiel für einen solchen Fall. In seiner Stellungnahme hielt der
Bundesrat fest, dass die Finanzierungsgrundlage des zweiten Kohäsionsbeitrags dem
fakultativen Referendum unterstanden habe, welches nicht ergriffen worden sei.
Zudem habe sich das Parlament in der Vergangenheit mehrfach mit der Frage
auseinandergesetzt, ob die Volksrechte auf Bundesebene durch ein Finanzreferendum
ergänzt werden sollten – zuletzt bei der Beratung der Motion Minder (parteilos, SH; Mo.
17.4318) –, dies aber bisher immer abgelehnt habe. Weitere Motionen mit
vergleichbaren Anliegen, zum Beispiel die Motionen Rösti (svp, BE; Mo. 18.3247) oder
Salzmann (svp, BE; Mo. 18.3214) seien ebenfalls abgelehnt worden. Weiter führte er aus,
dass eine entsprechende Ausnahmeregelung ausschliesslich für die Zusammenarbeit
mit den Staaten Osteuropas gegen das Parlamentsgesetz verstossen würde. Der
Bundesrat beantragte daher die Ablehnung der Motion.

In der Frühjahrssession 2023 versuchte Jean-Luc Addor den Nationalrat von seinem
Anliegen zu überzeugen. Er argumentierte, dass die von ihm vorgeschlagene
Ausnahmeregelung nicht auf ein Finanzreferendum hinauslaufen würde. Entscheide von
derart grosser politischer und finanzieller Tragweite seien der Bevölkerung «in einer
guten Demokratie» vorzulegen. Bundesrat Cassis wies darauf hin, dass sowohl das
Parlamentsgesetz als auch die Bundesverfassung vorsähen, dass Kreditbeschlüsse in
Form von einfachen Bundesbeschlüssen erlassen werden. Da die Motion aber nicht
ausdrücklich die Änderung von Bundesgesetz und Verfassung beantrage, empfehle der
Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung. Die grosse Kammer schloss sich der Meinung
des Bundesrats an und lehnte die Motion mit 138 zu 54 Stimmen ab. Die Ja-Stimmen
stammten ausschliesslich von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 2

MOTION
DATUM: 14.03.2023
AMANDO AMMANN

Beziehungen zur EU

Le 28 mai, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message portant sur
l'approbation d'un crédit-cadre de 45 millions de francs en faveur de la Croatie. Ainsi,
la Croatie qui est membre de l'Union Européenne depuis 2013, bénéficierait du même
soutien que les autres pays de l'Europe de l'Est qui ont adhéré à l'UE depuis 2004.
Cette aide financière a pour but d'aider les pays de l'Est à se développer et à réduire les
disparités économiques et sociales au sein de l'UE élargie. Il s'agit, par ce moyen,
également de renforcer les relations que ces pays entretiennent avec la Suisse. Le sujet
avait été mis de côté après le vote du 9 février, mais le Conseil fédéral a débloqué la
situation fin avril en expliquant qu'il respecterait la libre circulation même sans accord
et en confirmant qu'il verserait les 45 millions prévus.
La CPE-CE a proposé à son conseil d'adhérer au projet, ce qu'a fait le Conseil des Etats
en donnant son feu vert au versement de 45 millions de francs à titre d'aide à la Croatie
lors de la session d'automne 2014 par 39 voix contre 2. Il y a eu opposition de Thomas
Minder (indépendant, SH) qui s'est montré sceptique envers l'approbation du peuple

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.2014
CAROLINE HULLIGER
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suisse sur ce versement, surtout après l'acceptation de l'initiative contre l'immigration
de masse. 
Le Conseil national a également approuvé le crédit lors de la session d'hiver par 132 voix
contre 53 et 6 abstentions. L'UDC s'est opposée au versement en proclamant que cette
aide financière était uniquement dans l'intérêt de l'UE et n'apportait aucun avantage à
la Suisse. La demande de l'opposition formée par Büchel (udc, SG), Aebi (udc, BE),
Estermann (udc,LU), Mörgeli (udc, ZH), Reimann (udc, SG) et Stamm (udc, AG)
concernant la suspension de débat, jusqu'à ce que les négociations concernant la mise
en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse aient abouti, a été rejetée par
128 voix contre 54. 
L'aide financière devrait être utilisée à partir de mai 2017 pour financer des projets
concrets visant à améliorer les conditions de vie sur place et à instaurer davantage de
sécurité. 3

Institué à Malte le 19 juin 2011, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) se
donne pour tâche de faciliter la coopération entre les états membres de l'UE et,
lorsque cela s'avère nécessaire, de seconder ces derniers dans le domaine de l'asile. La
Suisse, exempte de l'UE mais associée aux accords Dublin, a négocié les conditions de
sa collaboration avec l'EASO de manière concomitante à la Norvège, au Liechtenstein et
à l'Islande. Ainsi, les termes de l'accord permettent notamment à la Suisse de prendre
part à l'ensemble des activités du Bureau ou de participer, en tant qu'observatrice, aux
séances du conseil d'administration. Elle ne peut en revanche contribuer aux décisions
relatives aux engagements opérationnels. 
Au Parlement, la Chambre basse s'est, dans un premier temps, déclarée favorable au
projet du Conseil fédéral, écartant ainsi la proposition de ne pas entrer en matière
avancée par la minorité Fehr, composée au total de sept élus de la CIP-CN, tous
membres de l'UDC. L'entrée en matière a également été approuvée par la majorité du
second conseil, au dépens cette fois-ci de la minorité Föhn et Minder. Le 20 mars 2015,
date du vote final, le Conseil national (par 140 voix contre 57) et le Conseil des Etats (par
38 voix contre 6) se sont définitivement prononcés en faveur de l'arrêté fédéral
établissant les modalités de participation de la Suisse au Bureau européen d’appui en
matière d’asile. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2015
AUDREY BOVEY

Le 5 décembre 2017, le Conseil des Etats s'est à son tour exprimé sur la reprise du
règlement (UE) 2016/1624, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-
côtes. La chambre haute a, à cette occasion, refusé l'instauration d'un plafonnement
de 12 millions de francs pour la participation financière annuelle de la Suisse au projet
Frontex, telle que voulue par une majorité du Conseil national. Par 38 voix contre 5, les
sénatrices et sénateurs ont plaidé en faveur d'une facture de 15 millions de francs par
année pour la protection des frontières extérieures de l'espace Schengen, apportant
ainsi leur soutien à la proposition du Conseil fédéral. La décision de la chambre des
cantons s'est faite au grand dam du groupe parlementaire de l'Union démocratique du
centre. Selon Thomas Minder (indépendant, SH), rapporteur de la minorité en faveur du
maintien de la modification de la chambre basse, "l'agence Frontex est devenue un
monstre bureaucratique dont les coûts sont incontrôlables."
A peine un jour plus tard, le 6 décembre 2017, le Conseil national, a, en deuxième
lecture, donné raison au Conseil des Etats (105 voix pour, 61 contre et 10 abstentions).
Alors que les groupes socialiste et vert'libéral se sont exprimés en accord avec la
majorité, le groupe des Verts a quant à lui opté pour l'abstention.
Le projet a en définitive été adopté par les deux chambres du Parlement lors du vote
final du 15 décembre 2017. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2017
AUDREY BOVEY

Au mois de mars 2019, le Conseil des Etats a rejeté (5 voix pour, 34 contre, 0
abstention) la motion déposée par Thomas Minder (indépendant, SH), intimant le
Conseil fédéral à pas signer l'accord institutionnel entre la Suisse et l'UE. 6

MOTION
DATUM: 13.03.2019
AUDREY BOVEY
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Nach Filippo Lombardis (cvp, TI) Ausscheiden aus dem Ständerat übernahm dessen
Parteikollege Beat Rieder (cvp, VS) die Motion über die gesetzliche Grundlage zur
Wahrung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts von Parlament, Volk und
Kantonen bei der Umsetzung des Rahmenabkommens. Die APK-SR, der das Geschäft
zur Vorberatung überwiesen worden war, vertagte den Beschluss dazu im Januar 2020,
da das Institutionelle Rahmenabkommen (InstA) zu dem Zeitpunkt noch nicht «konkret
zur Diskussion» stand. Im November 2020 veröffentlichte sie einen
Kommissionsbericht, in dem sie zum Schluss kam, dass bei einer Annahme des InstA
eine schnelle und starke Einbindung des Parlaments im Rahmen des gestaltenden
Mitspracherechts («decision shaping») die Akzeptanz der dynamischen
Rechtsübernahme verbessern würde. Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten von
Parlament und Kantonen bei der Erarbeitung von EU-Recht müsse gestärkt werden. Die
Kommission empfahl die Motion einstimmig zur Annahme, lehnte aber gleichzeitig den
Antrag der APK-NR ab, eine gemeinsame Subkommission zur Erarbeitung konkreter
Mitwirkungsrechte einzurichten. 

In der Wintersession 2020 kam die Motion in den Ständerat, wo nach der klaren
Empfehlung in der vorberatenden Kommission erwartungsgemäss wenig
Diskussionsbedarf herrschte. Kommissionssprecher Rieder erklärte, dass die
Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments in der gegenwärtigen Lage beschränkt seien
und nur die Möglichkeit der Information und der Konsultation der beiden APK
vorgesehen sei. Auch der im InstA vorgesehene gemischte parlamentarische Ausschuss,
der sich durch Resolutionen und Berichte in den Rechtsprozess einbringen könnte,
genüge nach Ansicht der Kommission nicht. Obwohl Rieder betonte, dass man mit der
Annahme der Motion nicht für oder gegen das Rahmenabkommen stimme, löste die
Motion bei der Fraktion der SVP kritische Reaktionen aus. So betonten sowohl Marco
Chiesa (svp, TI) wie auch der parteilose Thomas Minder (parteilos, SH), dass die Motion
in der Praxis keine Bedeutung habe, weil das Rahmenabkommen vom Volk nicht
gewünscht sei. Da jedoch niemand gegen mehr Mitspracherecht für Kantone, Volk und
Parlament stimmen wollte, wurde die Motion stillschweigend angenommen. 7

MOTION
DATUM: 03.12.2020
AMANDO AMMANN

In der Sommersession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Weiterentwicklung von
Frontex und der Änderung des AIG. Im Vorfeld hatte die SiK-SR diese als für die
Schweiz «unerlässlich» bezeichnet. Da die Kommission die EU-Migrationspolitik jedoch
kritisch beurteilte, forderte sie dazu auf, den Bundesratsentwurf mit
Ausgleichsmassnahmen im Sinne der humanitären Tradition der Schweiz zu ergänzen.
Einerseits beantragte sie ergänzend zur Übernahme der Verordnung die Aufnahme von
2'800 Flüchtlingen im Rahmen des Resettlements, wobei diese Erhöhung der
Resettlementquote stufenweise und in Kooperation mit den Kantonen erfolgen sollte.
Andererseits beantragte sie einen Mechanismus zur Beschwerdenbearbeitung und eine
Rechtsberatung, um die Rechtsmittel der Asylsuchenden zu stärken. Zudem sprach sie
sich einstimmig für einen Antrag aus, demgemäss das Schweizer Kontingent für Frontex
nicht zulasten des nationalen Grenzschutzes gehen dürfe. Schliesslich beantragte die
SiK-SR, dass Frontex-Einsätze einem Genehmigungsverfahren unterliegen sollen. Dieser
angepassten Version der Vorlage stimmte die Kommission mit 8 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung zu, während eine Minderheit nicht auf die Vorlage eintreten wollte, weil die
humanitären Ausgleichsmassnahmen in ihren Augen nicht ausreichend waren.
Die Ratsdebatte entwickelte sich trotz der relativ eindeutigen Position der Kommission
zu einer umstrittenen Angelegenheit. Daniel Jositsch (sp, ZH) kritisierte, dass die EU
über keine gesamtheitliche Migrationspolitik verfüge und das Dublin-System nur den
Umgang mit Flüchtlingen an den Aussengrenzen regle. Dadurch entstünden in gewissen
Staaten eine Extrembelastung und illegale Sekundärmigration, beides für Jositsch
Grund genug, um diese neuen Massnahmen «nicht einfach so durchzuwinken» und
stattdessen, wie von der Kommission vorgeschlagen, mit flankierenden Massnahmen zu
ergänzen. Als «eine falsche Politik» bezeichnete Thomas Minder (parteilos, SH)
hingegen die von der Kommission gemachten Resettlement-Anträge, weil man damit
das Schengen- mit dem Dublin-System und damit Sicherheits- mit Flüchtlingspolitik
vermische. Auch Finanzminister Maurer schloss sich dieser Argumentation an und
betonte, dass Schengen für Grenzsicherheit stehe und nicht primär ein Projekt der
Asypolitik sei. Daher lehnte er im Namen des Bundesrats die von der SiK-SR
vorgeschlagenen Ausweitungen des Resettlement-Verfahrens ab, nicht zuletzt weil man
in dieser Sache die Kantone einbeziehen müsse, bevor man absolut verbindliche
Beschlüsse mache. Zu wenig weit ging der Kommissionsvorschlag Ständerat Zopfi (gp,
GL), der im Rat einen Nichteintretensantrag einreichte, da die Anzahl der
Resettlement-Flüchtlinge in seinen Augen auf 4'000 hätte erhöht werden müssen. Er
begrüsste zwar den Ausbau des Grundrechtsschutzes, kritisierte aber die Methoden des
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europäischen Grenzschutzes und argumentierte, dass man Sicherheit und Migration in
dieser Frage nicht trennen könne. Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte in diesem Kontext
daran, dass eine Nichtübernahme der Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes
im Extremfall die Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit nach sich ziehen könnte.
Der Ständerat beschloss mit 33 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung), auf die Vorlage
einzutreten, lehnte kurz darauf aber die von der Kommission geforderte Erhöhung der
Anzahl der Resettlement-Flüchtlinge auf 2'800 mit 22 zu 21 Stimmen knapp ab. Der Rat
folgte jedoch teilweise seiner Kommission, indem er sich entschied, dass Schweizer
Frontex-Einsätze nicht vom Kontingent der Schweizer Grenzschützerinnen und
Grenzschützer abgezogen werden dürfen und dass derartige Einsätze einem
Genehmigungsverfahren unterstellt werden müssen. In der Gesamtabstimmung nahm
die kleine Kammer den Frontex-Entwurf mit 30 zu 14 Stimmen schliesslich deutlich an,
wobei die Nein-Stimmen vornehmlich von Mitgliedern der Grünen und der SP
stammten. Die Änderungen im Asylrecht, welche die Rechtsmittel der Asylsuchenden
und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren stärken, wurden vom Ständerat
einstimmig angenommen. 8

Die Beratung des Ständerats über die Freigabe des zweiten Kohäsionsbeitrags in der
Herbstsession 2021 dauerte rund zwei Stunden. Einen Nichteintretensantrag Minder
(parteilos, SH) lehnte die kleine Kammer mit 34 zu 9 Stimmen klar ab. Ständerat Minder
zweifelte daran, dass die EU nach der Auszahlung der Kohäsionsmilliarde in Höhe von
CHF 1.3 Mrd. ihre «Repressionen gegen die Schweiz» beenden würde. Man habe von
der EU bisher keine Signale erhalten, dass dadurch die Aufnahme ins
Forschungsprogramm Horizon Europe oder die Wiederinstandsetzung der
Börsenäquivalenz gewährleistet würde. Eine bedingungslose Freigabe wäre daher
«falsch» und «grob fahrlässig». Sein Mitunterstützer Marco Chiesa (svp, TI) äusserte
seinen Unmut darüber, dass sich die Schweiz der «kolonialistischen Politik Brüssels»
unterwerfen wolle und ohne Garantien Geld auszahle. Auch einige Ratsmitglieder der
Mitte wie Heidi Z'graggen (mitte, UR) und Daniel Fässler (mitte, AI) störten sich daran,
dass der Kohäsionsbeitrag ausbezahlt werden solle, obwohl die 2019 vom Parlament
geforderte Bedingung der «Nicht-Diskriminierung» seitens der EU nicht erfüllt worden
war. 
Eine überwiegende Mehrheit des Ständerats wollte mit dem Entscheid jedoch einen
ersten Schritt auf die EU zugehen. Matthias Michel (fdp, ZG), Sprecher der APK-SR, hielt
fest, dass die Zurückbehaltung der Kohäsionsmilliarde offensichtlich keinen Druck auf
die EU aufgebaut habe. Die gegenseitige «Blockadepolitik» habe auf beiden Seiten die
gewünschte Wirkung verfehlt, nach dem Scheitern des Rahmenabkommens müssten
nun auch diese Blockaden beendet werden. Pirmin Bischof (mitte, SO) betonte, dass die
Kohäsionszahlungen nichts mit dem InstA zu tun hätten und der EU für die Teilnahme
der Schweiz am Binnenmarkt geschuldet sei. Bischof meinte, die Deblockierung der
bilateralen Verträge müsse der nächste Schritt sein. Obwohl die EU keine Garantie
dafür abgegeben habe, so herrsche doch die Gewissheit, dass die Nichtfreigabe des
Beitrags sicher nicht zur Deblockierung führe. Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) kam zum
Schluss, dass die Schweiz ohne eine Freigabe nichts erreichen könne und bemühte die
Analogie eines Mietverhältnisses, bei dem der Mieter einen neuen Mietvertrag
abschliessen will, obwohl er seine Miete nicht bezahlt habe. Die Zahlung des
Kohäsionsbeitrags bestärke die Verlässlichkeit der Schweiz und lege die Basis für die
Fortführung des bilateralen Wegs, argumentierte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte,
LU). 
Bundesrat Ignazio Cassis wiederholte, dass die Zahlung keineswegs eine Garantie für
die Assoziierung an Horizon Europe bedeute, obwohl die EU diese politisch
sachfremden Themen miteinander verknüpft habe. Der Bundesrat sei aber bestrebt, die
«Negativspirale der Konditionalitäten» zu durchbrechen und mit dem Beitrag einen
ersten Schritt zu machen. Daher lehnte Cassis auch die Verknüpfung der Freigabe mit
der Finanzierungsbotschaft zu Erasmus plus ab. Eine Minderheit Sommaruga (sp, GE)
hatte vorgeschlagen, den Rahmenkredit nicht umzusetzen, bis der Bundesrat dem
Parlament die Finanzierungsbotschaft der Teilnahme an Erasmus plus vorgelegt habe.
Diesen Minderheitenantrag zog Sommaruga kurz darauf zurück, da der Nationalrat
gleichentags eine Motion der APK-NR (Mo. 21.3975) angenommen hatte, welche seinem
Anliegen entsprach. Aussenminister Cassis erinnerte die kleine Kammer auch daran,
dass das Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas 2024
auslaufe und Verpflichtungen nur bis dann eingegangen werden könnten. Er plädierte
daher für einen möglichst baldigen Entscheid, denn anhand der Erfahrungen mit dem
ersten Kohäsionsbeitrag liesse sich festhalten, dass zwischen dem Parlamentsentscheid
und der Projektumsetzung rund drei Jahre vergingen. Schliesslich stimmte der
Ständerat der Freigabe mit 30 zu 9 Stimmen, gegen den Willen der SVP und einiger
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Mitglieder der Mitte, deutlich zu. 9

Nachdem der Bundesrat offiziell den Abbruch der Verhandlungen über das
institutionelle Rahmenabkommen verkündet hatte, wurde im Juni 2022 in Reaktion
darauf im Parlament eine Vielzahl an Vorstössen eingereicht, die sich mit den
bilateralen Beziehungen Schweiz-EU auseinandersetzten.

Die SP-Fraktion forderte vom Bundesrat in einem Postulat (Po. 21.3618) einen Bericht,
in dem vier verschiedene europapolitische Optionen verglichen werden sollten: der
Abbruch des bilateralen Wegs und Übergang zum Drittstaat-Status; die Beibehaltung
bestehender Abkommen ohne Aktualisierung und Erneuerung der Zusammenarbeit; der
formelle Beitritt zum EWR und ein EU-Beitritt. Diese Analyse sollte unter
Berücksichtigung der demokratischen Souveränität der Schweiz, ihrer
Interessenwahrung, der Wahrung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Wohlstands sowie der geostrategischen Interessen und schliesslich der
gesellschaftlichen Entwicklung vorgenommen werden. Der Bundesrat beantragte die
Annahme des Postulats, mit dem Verweis darauf, dass er in Erfüllung der Postulate
Aeschi (svp, ZG; Po. 13.3151), Naef (sp, ZH; Po. 17.4147) und der Grünen Fraktion (Po.
14.4080) ohnehin schon einen derartigen Bericht ausarbeite. Der Nationalrat nahm das
Postulat in der Herbstsession 2021 stillschweigend an.

Die Fraktion der Grünen reichte ein ähnliches Postulat (Po. 21.3667) ein wie die SP,
forderte aber die Überprüfung einer noch grösseren Bandbreite an Alternativen – hinzu
kam die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Verhandlungen zum InstA. Die Analyse
der Vorschläge sollte nicht nur wirtschaftliche Gesichtspunkte und den Lohnschutz
miteinbeziehen, sondern auch Aspekte der Bildung, Forschung, Innovation und des
Klimaschutzes berücksichtigen. Der Bundesrat beantragte auch in diesem Fall die
Annahme des Postulats und begründete dies wiederum mit dem bereits erwähntem
Bericht. Der Nationalrat nahm den Vorstoss in der Herbstsession 2021 ebenfalls
stillschweigend an. 

Roland Fischers Postulat (glp, LU; Po. 21.3678) war inhaltlich enger gefasst und wollte
den Bundesart lediglich damit beauftragen, eine EWR-Mitgliedschaft der Schweiz zu
prüfen und Bericht darüber zu erstatten. Fischer befürchtete eine Erosion des
bilateralen Wegs und sah im EWR-Beitritt einen naheliegenden Integrationsschritt. Der
Bundesrat beantragte auch in diesem Fall die Annahme des Postulats, dieses wurde
jedoch von Roger Köppel (svp, ZH) in der Herbstsession 2021 bekämpft, weshalb es bis
auf Weiteres nicht im Nationalrat beraten wurde. 

Sehr konkret war die Motion Molina (sp, ZH; Mo. 21.3811), mit welcher der Motionär den
Bundesrat zur Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen bewegen wollte. Innerhalb
eines Jahres sollte ein Verhandlungsmandat erarbeitet werden, das dem Erhalt des
Service public, der staatlichen Beihilfen, der Durchsetzung der Arbeits- und
Lohnbedingungen sowie des Schweizer Frankens Rechnung tragen sollte. Die
demokratischen Instrumente von Volk und Parlament sowie die Mitwirkungsrechte der
Kantone sollten angepasst werden, um einem Beitritt nicht im Weg zu stehen. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung des Vorstosses, da er bereits beim Abbruch der
Verhandlungen beschlossen habe, den bewährten bilateralen Weg fortzuführen und
dazu eine Reihe von Massnahmen wie die Deblockierung der zweiten
Kohäsionsmilliarde beschlossen habe. Dazu gehöre die Bewahrung eines
grösstmöglichen politischen Handlungsspielraums. Der Bundesrat war der Auffassung,
dass auch die EU ein Interesse an der Fortsetzung der bilateralen Zusammenarbeit
habe. Der Nationalrat äusserte sich 2021 noch nicht zum Vorstoss. 

Mit etwas Verspätung reichte im September schliesslich auch Thomas Minder (parteilos,
SH; Mo. 21.4184) eine Motion ein, mit der er eine mittel- und längerfristige Strategie für
eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der EU verlangte. Die Äusserungen zu den
bilateralen Beziehungen in der Aussenpolitischen Strategie 2020-2023 seien nach dem
Verhandlungsabbruch teilweise überholt. Der Bundesrat beantragte die Annahme der
Motion, weil er das Motionsanliegen ebenfalls im bereits erwähnten Bericht
beantworten wollte. Der Ständerat nahm Minders Vorstoss in der Wintersession 2021
mit 42 zu 1 Stimme (bei 1 Enthaltung) an. 10
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Im Januar 2022 verkündete die Vereinigung Migrant Solidarity Network, die im
Referendumskomitee federführend war, über 55'000 Unterschriften gegen die
Beteiligung der Schweiz an der Weiterentwicklung von Frontex eingereicht zu haben.
Das Komitee um das Migrant Solidarity Network, die Grünen, die JUSO und zahlreiche
Aktivismus-Gruppierungen setzte sich damit gegen einen Ausbau der Schweizer
Beteiligung an der EU-Grenzschutzagentur ein, der es schwere
Menschenrechtsverletzungen vorwarf. Erleichtert wurde die Unterschriftensammlung
einmal mehr dadurch, dass das Referendumskomitee die Unterschriften nicht selber
bei den Gemeindem beglaubigen lassen musste und damit auch Unterschriften ohne
Stimmrechtsbescheinigung einreichen konnte. Diese Aufgabe war in der Wintersession
2021 unter anderem auf Drängen von Thomas Minder (parteilos, SH) erneut der
Bundeskanzlei übertragen worden. Ein Vertreter der Online-Sammelplattform
«WeCollect», auf der das Frontex-Referendum beworben worden war, mutmasste in
der Aargauer Zeitung, dass das Referendum ohne diese Erleichterung nicht
zustandegekommen wäre. Durch die Ausnahmeregel habe das Komitee 100 statt nur 80
Tage lang Stimmen sammeln können – die letzten drei Wochen der Sammelfrist müssten
normalerweise für die Beglaubigung der Unterschriften verwendet werden. Mitte März
vermeldete die Schweizerische Bundeskanzlei das Zustandekommen des Referendums
mit insgesamt 54'377 gültigen Unterschriften – 35'832 davon hatte die Bundeskanzlei
noch beglaubigen lassen müssen. 11
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Ständerätin Heidi Z'graggen (mitte, UR) reichte im Dezember 2021 ein Postulat ein, mit
dem sie den Bundesrat dazu aufforderte, den geplanten Bericht zu den Beziehungen
mit der EU um eine Analyse der Schweizer Leistungen für die EU zu ergänzen.
Ebenjener Bericht wird derzeit in Erfüllung der Postulate Aeschi (svp, ZG; Po. 13.3151),
Naef (sp, ZH; Po. 17.4147), Cottier (fdp, NE; Po. 21.3654), der Grünen Fraktion (Po.
14.4080, Po. 21.3667), der SP-Fraktion (Po. 21.3618) und der Motion Minder (parteilos,
SH; Po. 21.4184) erarbeitet. Heidi Z'graggen argumentierte, dass man für die künftige
Verhandlungsstrategie die durch die Schweiz erbrachten Leistungen quantifizieren
müsse. Teil der Quantifizierung sei beispielsweise der Beitrag der Schweiz zum BIP des
EU-Binnenmarkts. Neben einer Analyse der Export- und Importleistungen erwartete die
Postulantin auch eine Übersicht über die Leistungen im Bereich des alpenquerenden
Transitverkehrs und des Stromtransits; über die Abschöpfungen der höheren Kaufkraft
in der Schweiz durch EU-Unternehmen; über die Leistungen der Schweiz für
Grenzgängerinnen und Grenzgänger; über die Kosten der Personenfreizügigkeit
bezüglich Wohnungspreisen, Umweltgütern, Staustunden und Sozialwerken; über die
durch EU-Studierende anfallenden Kosten; sowie über allfällige Sozialleistungstransfers.

Der Bundesrat beantragte im Februar 2022 die Annahme des Postulats. Man werde die
Leistungen der Schweiz an die EU soweit machbar und sinnvoll in den Bericht
aufnehmen. 
In der Frühjahrssession 2022 bat Ständerat Noser (fdp, ZH) darum, diese
Kostenevaluation in Form von Bilanzen aufzuzeigen und nicht als einseitige
Betrachtung. Schliesslich gebe es auch eine Nutzenbetrachtung, beziehungsweise die
Kosten einer Nichtmitgliedschaft, was die geforderte Analyse jedoch sehr kompliziert
mache. Er mahnte auch, dass man die europapolitische Kooperation nicht mit einer
«Buchhaltermentalität» lösen könne. Auch Aussenminister Cassis rief den Ständerat
dazu auf, realistische Erwartungen an den Tag zu legen. Man könne die effektiven
Leistungen der Schweiz in vielen Fällen nicht genau bemessen, ein Beispiel dafür sei der
Bau der NEAT. Der Ständerat nahm das Postulat einstimmig an. 12
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Im Dezember 2022 verabschiedete der Bundesrat den Bericht «Lagebeurteilung
Beziehungen Schweiz-EU» unter Vorbehalt der Ergebnisse der Konsultation der
Aussenpolitischen Kommissionen ein erstes Mal. Nach erfolgter Konsultation Anfang
2023 publizierte der Bundesrat im Juni 2023 schliesslich die definitive Fassung des
Berichts in Erfüllung diverser Postulate und einer Motion, die mehrheitlich nach dem
Abbruch der Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen im Mai 2021
eingereicht worden waren. Konkret beantwortete der Bericht die Anliegen der
folgenden parlamentarischen Vorstösse: Postulat Aeschi (svp, ZG; Po. 13.3151); Postulat
Grüne Fraktion (Po. 14.4080); Postulat Naef (sp, ZH; Po. 17.4147); Postulat der
sozialdemokratischen Fraktion (Po. 21.3618); Postulat Cottier (fdp, NE; Po. 21.3654);
Postulat Grüne Fraktion (Po. 21.3667); Postulat Fischer (glp, LU; Po. 21.3678); Postulat
Z'graggen (mitte, UR; Po. 21.4450); Postulat Maître (mitte, GE; Po. 22.3172); sowie die
Motion Minder (parteilos, SH; Mo. 21.4184). 
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In seinem Bericht schätzte der Bundesrat zum einen den bisherigen bilateralen Weg der
Schweiz ein und gab zum anderen einen Ausblick auf die zukünftigen Beziehungen zur
EU. Einleitend konstatierte der Bundesrat, dass sich die EU stärker als früher als
«geopolitischer Akteur positioniere». 

Die gezogene Zwischenbilanz zum bisherigen bilateralen Weg orientierte sich an den
Staatszielen der Eidgenossenschaft gemäss Bundesverfassung, namentlich der Wahrung
von Unabhängigkeit und Sicherheit, der gemeinsamen Wohlfahrt, dem Einsatz für den
Frieden und der nachhaltigen Entwicklung. Der Bundesrat hielt in seinem Bericht fest,
dass sich die Schweiz in einer interdependenten Welt ein Gleichgewicht zwischen
Unabhängigkeit und zwischenstaatlicher Einbindung schaffen wolle, um sich einen
grösstmöglichen Handlungsspielraum zu bewahren. Der bilaterale Weg habe dieses
Gleichgewicht zwar gewährleistet, jedoch fehle eine Vereinbarung hinsichtlich
Streitbeilegung mit der EU, welche einen Schutz vor willkürlichen oder
unverhältnismässigen Sanktionsmassnahmen der EU bieten würde. In Bezug auf das
Kriterium «Wohlstand» hielt der Bundesrat fest, dass nicht nur die
Binnenmarktbeteiligung, sondern vor allem die Kooperation in den Bereichen «Bildung,
Forschung und Innovation» für die positive Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte
massgeblich gewesen sei. Bezüglich «Frieden und Sicherheit» sei die Schweiz zwar eine
eigenständige Akteurin, da sich ihre Interessen aber meist mit jenen der EU decken
würden, sei diese eine natürliche Partnerin. Das erkläre auch die regelmässige
Übernahme von EU-Sanktionen, beispielsweise angesichts des Ukraine-Kriegs. Durch
die bilateralen Abkommen sei die Schweiz im Bereich «Justiz» stark in die EU-
Strukturen integriert. So gelte die Reisefreiheit dank der Schengen-Assoziierung für
Bürgerinnen und Bürger als selbstverständlich, diese gehe aber auch mit einer
intensiven Sicherheitszusammenarbeit einher. Auch im Rahmen der
Nachhaltigkeitspolitik verfolge die Schweiz die gleichen Ziele wie die EU. Auf Basis
dieser Übereinstimmung sei unter anderem das weltweit erste internationale
Abkommen zur Verknüpfung von Emissionshandelssystemen abgeschlossen worden.
Auffällig sei jedoch das Fehlen eines Energie- und eines Gesundheitsabkommens mit
der EU.

Der Ausblick des Bundesrates auf die zukünftigen bilateralen Beziehungen umfasste
vier mögliche Handlungsoptionen: ein reines Freihandelsverhältnis, eine Fortsetzung
des bilateralen Wegs, ein Beitritt zum EWR oder ein Beitritt zur EU. Diese vier
Alternativen wurden nach deren «Grad an Binnenmarktbeteiligung», der «Möglichkeit
von Kooperationen», dem «politischen Handlungsspielraum» und der
«aussenpolitischen Machbarkeit» bewertet. Bei einem reinen Freihandelsverhältnis
müsste die Schweiz ihre wirtschaftliche Verflechtung mit der EU reduzieren und die
Rechtsharmonisierung aufheben. Das würde zwar zu mehr wirtschaftlicher
Eigenständigkeit führen, hätte aber auch neue wirtschaftliche Sachzwänge zur Folge.
Bei einem Beitritt zum EWR könnte die Schweiz ihre eigenständige Handelspolitik und
die Mitwirkung an EU-Programmen und Schengen/Dublin wahren und wäre am EU-
Binnenmarkt beteiligt. Jedoch vermutete der Bundesrat, dass die Pflichten der Schweiz
als EWR-Mitglied «deutlich weiter gehen als die Mitwirkungsrechte». Ein EU-Beitritt
wurde eher negativ bewertet, da dieser über die wirtschaftlichen Bedürfnisse der
Schweiz hinausgehe und den Handlungsspielraum der Schweiz stark einengen würde.
Am positivsten wurde die Fortsetzung des bilateralen Wegs eingeschätzt, jedoch sei
dessen aussenpolitische Machbarkeit fraglich geworden. Die EU mache ihre
Bereitschaft zur Fortsetzung vom Ausbau der institutionellen Bedingungen abhängig,
für die noch keine beiderseitig akzeptierten Lösungen gefunden worden seien. 

Der Bundesrat resümierte am Ende des Berichts seine Bemühungen seit dem
Verhandlungsabbruch 2021. Direkt im Anschluss habe er einen Bericht zur Analyse der
Regelungsunterschiede zwischen der Schweiz und der EU in Auftrag gegeben, um die
Möglichkeit eines Abbaus derselben zu prüfen. Zudem habe er als zusätzliche
Verhandlungsplattform einen strukturierten politischen Dialog vorgeschlagen. Im
Februar 2022 habe der Bundesrat dann seine neue Stossrichtung für das weitere
Vorgehen in den Beziehungen zur EU festgelegt und basierend darauf
Sondierungsgespräche aufgenommen. Schliesslich kündigte er an, dass er bis Ende Juni
2023 die Eckwerte eines neuen Verhandlungsmandats vorlegen werde, um die
Grundlage für neue Verhandlungen zu schaffen. 13
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